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Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §32;

Rechtssatz

Liegt eine Baggerung im Grundwasserschwankungsbereich mit dem Ergebnis einer Grundwasserfreilegung vor, genügt

das allein schon für die Annahme der wasserrechtlichen Bewilligungsp8icht; auf die Größe der Grundwasserfreilegung,

das Ausmaß der Baggerung im Schwankungsbereich oder auf die (vereitelte) Absicht der baldigen Wiederverfüllung

kommt es dabei nicht entscheidend an.
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